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Bewohnerparken
• Bestand

• Antragsverfahren

• FAQ



Bund

• 2020 Neueinführung des §6a 
Abs. 5a Satz 2 im 
Bundesstraßenverkehrsgesetz

• Kommunen können die 
Gebühren für 
Bewohnerparkausweise den 
örtlichen Verhältnissen 
anpassen 

Land 

• 2023 Landesverordnung zur 
Übertragung der Ermächtigung 
zum Erlass von 
Gebührenordnungen für die 
Festsetzung der Parkgebühr 

• Diese Ermächtigung wurde auf 
die Kommunen übertragen

27.03.2025 Förderprojekte 2

Rechtliche Einordnung 
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Bestand:
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Bewohnerparkgebiete



Antragstellung

• Online-Formular 
auf Homepage

• Persönlich 
(OV/Bürgeramt 
oder STVB)

Bearbeitung

• Prüfung Meldeverhältnisse

• Prüfung 
Bewohnerparkbereich

• Prüfung Fahrzeugdaten

• Vermeidung 
Doppeltausstellung

Ausstellung

• Postalisch

• Ausstellung direkt 
vor Ort

• Bezahlung per 
Überweisungs-
träger oder in 
Ortsverwaltungen 
Bar oder EC-Karte
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Der Weg zum Ausweis
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FAQ
Ab wann?
Neuregelungen ab 1.7.2025

Gebühren:
Berechnung: 0,60 € x 52 KW x 
Fahrzeuglänge x Fahrzeugbreite

Gültigkeit:
Bewohnerparkausweise max. 1 Jahr 
gültig

Änderungen für Bürger:innen:

Keine, Antragsverfahren bleiben 
identisch

Bearbeitungszeit:
Maximale Bearbeitungszeit zwei 
Wochen

Handling:
Rücknahme und Teilerstattung 
(z.B. bei Wegzug) von Ausweisen 
kann quartalsweise erfolgen.

Verhältnis Ausweise zu 
Parkplätzen:
Ca. 14.500 BWP stehen ca. 8.900 
Parkplätze gegenüber

Übergang: 
Ausweise behalten bis zum 
Ablauf ihre Gültigkeit, 
Neubeantragung vier Wochen 
vor Ablauf möglich

Wo?:
Bürgeramt, Ortsverwaltungen, 
Straßenverkehrsbehörde oder per 
Online-Formular
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Berechnungsbeispiele

Bewohnerparkgebühr = 
[Jahresgrundbetrag 31,20€] x 

[ Länge und Breite Kfz in m]
*Jahresgrundbetrag = 0,60 Euro je 1m² je 

angefangene Kalenderwoche, mit 52 
Wochen pro Jahr



Gebührenordnung in andere Kommunen

• Die Anpassung der Bewohnerparkgebühren wurde in anderen Kommunen 
schon umgesetzt

• Trier: 365€/Jahr schrittweise bis 2028. Ab April 2025 kostet der 
Bewohnerparkausweis dort 240€

• Freiburg: Anpassung bis zu 480€/Jahr

• Koblenz: Grundbetrag von 23,40€/Jahr x Fahrzeuglänge x Fahrzeugbreite
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit


